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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 261/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 11. Februar 2004

über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 1. Dezember
2003 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich des Luft-
verkehrs sollten unter anderem darauf abzielen, ein
hohes Schutzniveau für Fluggäste sicherzustellen. Ferner
sollte den Erfordernissen des Verbraucherschutzes im
Allgemeinen in vollem Umfang Rechnung getragen
werden.

(2) Nichtbeförderung und Annullierung oder eine große
Verspätung von Flügen sind für die Fluggäste ein
Ärgernis und verursachen ihnen große Unannehmlich-
keiten.

(3) Durch die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 des Rates vom
4. Februar 1991 über eine gemeinsame Regelung für ein
System von Ausgleichsleistungen bei Nichtbeförderung
im Linienflugverkehr (4) wurde zwar ein grundlegender
Schutz für die Fluggäste geschaffen, die Zahl der gegen
ihren Willen nicht beförderten Fluggäste ist aber immer
noch zu hoch; dasselbe gilt für nicht angekündigte
Annullierungen und große Verspätungen.

(4) Die Gemeinschaft sollte deshalb die mit der genannten
Verordnung festgelegten Schutzstandards erhöhen, um
die Fluggastrechte zu stärken und um sicherzustellen,

dass die Geschäftstätigkeit von Luftfahrtunternehmen in
einem liberalisierten Markt harmonisierten Bedingungen
unterliegt.

(5) Da die Unterscheidung zwischen Linienflugverkehr und
Bedarfsflugverkehr an Deutlichkeit verliert, sollte der
Schutz sich nicht auf Fluggäste im Linienflugverkehr
beschränken, sondern sich auch auf Fluggäste im
Bedarfsflugverkehr, einschließlich Flügen im Rahmen
von Pauschalreisen, erstrecken.

(6) Der Schutz für Fluggäste, die einen Flug von einem Flug-
hafen in einem Mitgliedstaat antreten, sollte bei Flügen,
die von einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft
durchgeführt werden, auf Fluggäste ausgedehnt werden,
die von einem Flughafen in einem Drittstaat einen Flug
zu einem Flughafen in einem Mitgliedstaat antreten.

(7) Damit diese Verordnung wirksam angewandt wird,
sollten die durch sie geschaffenen Verpflichtungen dem
ausführenden Luftfahrtunternehmen obliegen, das einen
Flug durchführt oder durchzuführen beabsichtigt, und
zwar unabhängig davon, ob der Flug mit einem eigenen
Luftfahrzeug oder mit einem mit oder ohne Besatzung
gemieteten Luftfahrzeug oder in sonstiger Form durchge-
führt wird.

(8) Diese Verordnung sollte die Ansprüche des ausführenden
Luftfahrtunternehmens nicht einschränken, nach
geltendem Recht Ausgleichsleistungen von anderen
Personen, auch Dritten, zu verlangen.

(9) Die Zahl der gegen ihren Willen nicht beförderten
Fluggäste sollte dadurch verringert werden, dass von den
Luftfahrtunternehmen verlangt wird, Fluggäste gegen
eine entsprechende Gegenleistung zum freiwilligen
Verzicht auf ihre Buchungen zu bewegen, anstatt Flug-
gästen die Beförderung zu verweigern, und denjenigen,
die letztlich nicht befördert werden, eine vollwertige
Ausgleichsleistung zu erbringen.
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(10) Fluggäste, die gegen ihren Willen nicht befördert werden,
sollten in der Lage sein, entweder ihre Flüge unter
Rückerstattung des Flugpreises zu stornieren oder diese
unter zufrieden stellenden Bedingungen fortzusetzen,
und sie sollten angemessen betreut werden, während sie
auf einen späteren Flug warten.

(11) Freiwilligen sollte es ebenfalls möglich sein, ihre Flüge
unter Rückerstattung des Flugpreises zu stornieren oder
diese unter zufrieden stellenden Bedingungen fortzu-
setzen, da sie mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert
sind wie gegen ihren Willen nicht beförderte Fluggäste.

(12) Das Ärgernis und die Unannehmlichkeiten, die den
Fluggästen durch die Annullierung von Flügen entstehen,
sollten ebenfalls verringert werden. Dies sollte dadurch
erreicht werden, dass die Luftfahrtunternehmen veran-
lasst werden, die Fluggäste vor der planmäßigen Abflug-
zeit über Annullierungen zu unterrichten und ihnen
darüber hinaus eine zumutbare anderweitige Beförde-
rung anzubieten, so dass die Fluggäste umdisponieren
können. Andernfalls sollten die Luftfahrtunternehmen
den Fluggästen einen Ausgleich leisten und auch eine
angemessene Betreuung anbieten, es sei denn, die Annul-
lierung geht auf außergewöhnliche Umstände zurück,
die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn
alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.

(13) Fluggästen, deren Flüge annulliert werden, sollten
entweder eine Erstattung des Flugpreises oder eine ander-
weitige Beförderung unter zufrieden stellenden Bedin-
gungen erhalten können, und sie sollten angemessen
betreut werden, während sie auf einen späteren Flug
warten.

(14) Wie nach dem Übereinkommen von Montreal sollten die
Verpflichtungen für ausführende Luftfahrtunternehmen
in den Fällen beschränkt oder ausgeschlossen sein, in
denen ein Vorkommnis auf außergewöhnliche Umstände
zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden
lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen
worden wären. Solche Umstände können insbesondere
bei politischer Instabilität, mit der Durchführung des
betreffenden Fluges nicht zu vereinbarenden Wetterbe-
dingungen, Sicherheitsrisiken, unerwarteten Flugsicher-
heitsmängeln und den Betrieb eines ausführenden Luft-
fahrtunternehmens beeinträchtigenden Streiks eintreten.

(15) Vom Vorliegen außergewöhnlicher Umstände sollte
ausgegangen werden, wenn eine Entscheidung des Flug-
verkehrsmanagements zu einem einzelnen Flugzeug an
einem bestimmten Tag zur Folge hat, dass es bei einem
oder mehreren Flügen des betreffenden Flugzeugs zu
einer großen Verspätung, einer Verspätung bis zum
nächsten Tag oder zu einer Annullierung kommt,
obgleich vom betreffenden Luftfahrtunternehmen alle
zumutbaren Maßnahmen ergriffen wurden, um die
Verspätungen oder Annullierungen zu verhindern.

(16) Für Fälle, in denen eine Pauschalreise aus anderen
Gründen als der Annullierung des Fluges annulliert wird,
sollte diese Verordnung nicht gelten.

(17) Fluggäste, deren Flüge sich um eine bestimmte Zeit
verspäten, sollten angemessen betreut werden, und es
sollte ihnen möglich sein, ihre Flüge unter Rückerstat-
tung des Flugpreises zu stornieren oder diese unter
zufrieden stellenden Bedingungen fortzusetzen.

(18) Die Betreuung von Fluggästen, die auf einen Alternativ-
flug oder einen verspäteten Flug warten, kann
eingeschränkt oder abgelehnt werden, wenn die
Betreuung ihrerseits zu einer weiteren Verzögerung
führen würde.

(19) Die ausführenden Luftfahrtunternehmen sollten den
besonderen Bedürfnissen von Personen mit
eingeschränkter Mobilität und deren Begleitpersonen
gerecht werden.

(20) Die Fluggäste sollten umfassend über ihre Rechte im Fall
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer
Verspätung von Flügen informiert werden, damit sie
diese Rechte wirksam wahrnehmen können.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten Regeln für Sanktionen bei
Verstößen gegen diese Verordnung festlegen und deren
Durchsetzung gewährleisten. Die Sanktionen müssen
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

(22) Die Mitgliedstaaten sollten die generelle Einhaltung
dieser Verordnung durch ihre Luftfahrtunternehmen
sicherstellen und überwachen und eine geeignete Stelle
zur Erfüllung dieser Durchsetzungsaufgaben benennen.
Die Überwachung sollte das Recht von Fluggästen und
Luftfahrtunternehmen unberührt lassen, ihre Rechte
nach den im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren
gerichtlich geltend zu machen.

(23) Die Kommission sollte die Anwendung dieser Verord-
nung analysieren und insbesondere beurteilen, ob ihr
Anwendungsbereich auf alle Fluggäste ausgeweitet
werden sollte, die mit einem Reiseunternehmen oder
einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft in einer
Vertragsbeziehung stehen und von einem Flughafen in
einem Drittstaat einen Flug zu einem Flughafen in einem
Mitgliedstaat antreten.

(24) Am 2. Dezember 1987 haben das Königreich Spanien
und das Vereinigte Königreich in London in einer
gemeinsamen Erklärung ihrer Minister für auswärtige
Angelegenheiten eine engere Zusammenarbeit bei der
Benutzung des Flughafens Gibraltar vereinbart; diese
Vereinbarung ist noch nicht wirksam.

(25) Die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 sollte dementspre-
chend aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

(1) Durch diese Verordnung werden unter den in ihr
genannten Bedingungen Mindestrechte für Fluggäste in
folgenden Fällen festgelegt:

a) Nichtbeförderung gegen ihren Willen,

b) Annullierung des Flugs,

c) Verspätung des Flugs.
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(2) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flughafen
Gibraltar erfolgt unbeschadet der Rechtsstandpunkte des
Königreichs Spanien und des Vereinigten Königreichs in der
strittigen Frage der Souveränität über das Gebiet, auf dem sich
der Flugplatz befindet.

(3) Die Anwendung dieser Verordnung auf den Flughafen
Gibraltar wird bis zum Wirksamwerden der Regelung ausge-
setzt, die in der Gemeinsamen Erklärung der Minister für
auswärtige Angelegenheiten des Königreichs Spanien und des
Vereinigten Königreichs vom 2. Dezember 1987 enthalten ist.
Die Regierungen des Königreichs Spanien und des Vereinigten
Königreichs unterrichten den Rat über den Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Luftfahrtunternehmen“ ein Lufttransportunternehmen mit
einer gültigen Betriebsgenehmigung;

b) „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ ein Luftfahrtunter-
nehmen, das im Rahmen eines Vertrags mit einem Fluggast
oder im Namen einer anderen — juristischen oder natürli-
chen — Person, die mit dem betreffenden Fluggast in einer
Vertragsbeziehung steht, einen Flug durchführt oder durch-
zuführen beabsichtigt;

c) „Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft“ ein Luftfahrtun-
ternehmen mit einer gültigen Betriebsgenehmigung, die von
einem Mitgliedstaat gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über die Erteilung
von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen (1)
erteilt wurde;

d) „Reiseunternehmen“ einen Veranstalter im Sinne von Artikel
2 Nummer 2 der Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13.
Juni 1990 über Pauschalreisen (2), mit Ausnahme von Luft-
fahrtunternehmen;

e) „Pauschalreise“ die in Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie
90/314/EWG definierten Leistungen;

f) „Flugschein“ ein gültiges, einen Anspruch auf Beförderungs-
leistung begründendes Dokument oder eine gleichwertige
papierlose, auch elektronisch ausgestellte Berechtigung, das
bzw. die von dem Luftfahrtunternehmen oder dessen zuge-
lassenem Vermittler ausgegeben oder genehmigt wurde;

g) „Buchung“ den Umstand, dass der Fluggast über einen Flug-
schein oder einen anderen Beleg verfügt, aus dem hervor-
geht, dass die Buchung von dem Luftfahrtunternehmen oder
dem Reiseunternehmen akzeptiert und registriert wurde;

h) „Endziel“ den Zielort auf dem am Abfertigungsschalter
vorgelegten Flugschein bzw. bei direkten Anschlussflügen
den Zielort des letzten Fluges; verfügbare alternative
Anschlussflüge bleiben unberücksichtigt, wenn die planmä-
ßige Ankunftszeit eingehalten wird;

i) „Person mit eingeschränkter Mobilität“ eine Person, deren
Mobilität bei der Benutzung von Beförderungsmitteln
aufgrund einer körperlichen Behinderung (sensorischer oder
motorischer Art, dauerhaft oder vorübergehend), einer
geistigen Beeinträchtigung, ihres Alters oder aufgrund

anderer Behinderungen eingeschränkt ist und deren Zustand
besondere Unterstützung und eine Anpassung der allen
Fluggästen bereitgestellten Dienstleistungen an die Bedürf-
nisse dieser Person erfordert;

j) „Nichtbeförderung“ die Weigerung, Fluggäste zu befördern,
obwohl sie sich unter den in Artikel 3 Absatz 2 genannten
Bedingungen am Flugsteig eingefunden haben, sofern keine
vertretbaren Gründe für die Nichtbeförderung gegeben sind,
z. B. im Zusammenhang mit der Gesundheit oder der allge-
meinen oder betrieblichen Sicherheit oder unzureichenden
Reiseunterlagen;

k) „Freiwilliger“ eine Person, die sich unter den in Artikel 3
Absatz 2 genannten Bedingungen am Flugsteig eingefunden
hat und dem Aufruf des Luftfahrtunternehmens nach-
kommt, gegen eine entsprechende Gegenleistung von ihrer
Buchung zurückzutreten;

l) „Annullierung“ die Nichtdurchführung eines geplanten
Fluges, für den zumindest ein Platz reserviert war.

Artikel 3

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt

a) für Fluggäste, die auf Flughäfen im Gebiet eines Mitglied-
staats, das den Bestimmungen des Vertrags unterliegt, einen
Flug antreten;

b) sofern das ausführende Luftfahrtunternehmen ein Luftfahrt-
unternehmen der Gemeinschaft ist, für Fluggäste, die von
einem Flughafen in einem Drittstaat einen Flug zu einem
Flughafen im Gebiet eines Mitgliedstaats, das den Bestim-
mungen des Vertrags unterliegt, antreten, es sei denn, sie
haben in diesem Drittstaat Gegen- oder Ausgleichs- und
Unterstützungsleistungen erhalten.

(2) Absatz 1 gilt unter der Bedingung, dass die Fluggäste

a) über eine bestätigte Buchung für den betreffenden Flug
verfügen und — außer im Fall einer Annullierung gemäß
Artikel 5 — sich

— wie vorgegeben und zu der zuvor schriftlich (einschließ-
lich auf elektronischem Wege) von dem Luftfahrtunter-
nehmen, dem Reiseunternehmen oder einem zugelas-
senen Reisevermittler angegebenen Zeit zur Abfertigung
einfinden

oder, falls keine Zeit angegeben wurde,

— spätestens 45 Minuten vor der veröffentlichten Abflug-
zeit zur Abfertigung einfinden oder

b) von einem Luftfahrtunternehmen oder Reiseunternehmen
von einem Flug, für den sie eine Buchung besassen, auf
einen anderen Flug verlegt wurden, ungeachtet des Grundes
hierfür.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Fluggäste, die kostenlos
oder zu einem reduzierten Tarif reisen, der für die Öffentlich-
keit nicht unmittelbar oder mittelbar verfügbar ist. Sie gilt
jedoch für Fluggäste mit Flugscheinen, die im Rahmen eines
Kundenbindungsprogramms oder anderer Werbeprogramme
von einem Luftfahrtunternehmen oder Reiseunternehmen
ausgegeben wurden.
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(4) Diese Verordnung gilt nur für Fluggäste, die von Motor-
luftfahrzeugen mit festen Tragflächen befördert werden.

(5) Diese Verordnung gilt für alle ausführenden Luftfahrtun-
ternehmen, die Beförderungen für Fluggäste im Sinne der
Absätze 1 und 2 erbringen. Erfüllt ein ausführendes Luftfahrt-
unternehmen, das in keiner Vertragsbeziehung mit dem Flug-
gast steht, Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung, so
wird davon ausgegangen, dass es im Namen der Person handelt,
die in einer Vertragsbeziehung mit dem betreffenden Fluggast
steht.

(6) Diese Verordnung lässt die aufgrund der Richtlinie 90/
314/EWG bestehenden Fluggastrechte unberührt. Diese Verord-
nung gilt nicht für Fälle, in denen eine Pauschalreise aus
anderen Gründen als der Annullierung des Fluges annulliert
wird.

Artikel 4

Nichtbeförderung

(1) Ist für ein ausführendes Luftfahrtunternehmen nach
vernünftigem Ermessen absehbar, dass Fluggästen die Beförde-
rung zu verweigern ist, so versucht es zunächst, Fluggäste
gegen eine entsprechende Gegenleistung unter Bedingungen,
die zwischen dem betreffenden Fluggast und dem ausführenden
Luftfahrtunternehmen zu vereinbaren sind, zum freiwilligen
Verzicht auf ihre Buchungen zu bewegen. Die Freiwilligen sind
gemäß Artikel 8 zu unterstützen, wobei die Unterstützungsleis-
tungen zusätzlich zu dem in diesem Absatz genannten
Ausgleich zu gewähren sind.

(2) Finden sich nicht genügend Freiwillige, um die Beförde-
rung der verbleibenden Fluggäste mit Buchungen mit dem
betreffenden Flug zu ermöglichen, so kann das ausführende
Luftfahrtunternehmen Fluggästen gegen ihren Willen die Beför-
derung verweigern.

(3) Wird Fluggästen gegen ihren Willen die Beförderung
verweigert, so erbringt das ausführende Luftfahrtunternehmen
diesen unverzüglich die Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7
und die Unterstützungsleistungen gemäß den Artikeln 8 und 9.

Artikel 5

Annullierung

(1) Bei Annullierung eines Fluges werden den betroffenen
Fluggästen

a) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen Unterstützungs-
leistungen gemäß Artikel 8 angeboten,

b) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen Unterstützungs-
leistungen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) und
Absatz 2 angeboten und im Fall einer anderweitigen Beför-
derung, wenn die nach vernünftigem Ermessen zu erwar-
tende Abflugzeit des neuen Fluges erst am Tag nach der
planmäßigen Abflugzeit des annullierten Fluges liegt, Unter-
stützungsleistungen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben
b) und c) angeboten und

c) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen ein Anspruch auf
Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7 eingeräumt, es sei
denn,

i) sie werden über die Annullierung mindestens zwei
Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet,
oder

ii) sie werden über die Annullierung in einem Zeitraum
zwischen zwei Wochen und sieben Tagen vor der
planmäßigen Abflugzeit unterrichtet und erhalten ein
Angebot zur anderweitigen Beförderung, das es ihnen
ermöglicht, nicht mehr als zwei Stunden vor der
planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel
höchstens vier Stunden nach der planmäßigen Ankunfts-
zeit zu erreichen, oder

iii) sie werden über die Annullierung weniger als sieben
Tage vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet und
erhalten ein Angebot zur anderweitigen Beförderung,
das es ihnen ermöglicht, nicht mehr als eine Stunde vor
der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel
höchstens zwei Stunden nach der planmäßigen
Ankunftszeit zu erreichen.

(2) Wenn die Fluggäste über die Annullierung unterrichtet
werden, erhalten sie Angaben zu einer möglichen anderwei-
tigen Beförderung.

(3) Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen ist nicht
verpflichtet, Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 7 zu leisten,
wenn es nachweisen kann, dass die Annullierung auf außer-
gewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht
hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen
ergriffen worden wären.

(4) Die Beweislast dafür, ob und wann der Fluggast über die
Annullierung des Fluges unterrichtet wurde, trägt das ausfüh-
rende Luftfahrtunternehmen.

Artikel 6

Verspätung

(1) Ist für ein ausführendes Luftfahrtunternehmen nach
vernünftigem Ermessen absehbar, dass sich der Abflug

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1 500 km oder
weniger um zwei Stunden oder mehr oder

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfer-
nung von mehr als 1 500 km und bei allen anderen Flügen
über eine Entfernung zwischen 1 500 km und 3 500 km
um drei Stunden oder mehr oder

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden Flügen
um vier Stunden oder mehr

gegenüber der planmäßigen Abflugzeit verzögert, so werden
den Fluggästen vom ausführenden Luftfahrtunternehmen

i) die Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 9 Absatz 1
Buchstabe a) und Absatz 2 angeboten,

ii) wenn die nach vernünftigem Ermessen zu erwartende
Abflugzeit erst am Tag nach der zuvor angekündigten
Abflugzeit liegt, die Unterstützungsleistungen gemäß
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben b) und c) angeboten und,

iii) wenn die Verspätung mindestens fünf Stunden beträgt, die
Unterstützungsleistungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buch-
stabe a) angeboten.

(2) Auf jeden Fall müssen die Unterstützungsleistungen
innerhalb der vorstehend für die jeweilige Entfernungskategorie
vorgesehenen Fristen angeboten werden.
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Artikel 7

Ausgleichsanspruch

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so erhalten
die Fluggäste Ausgleichszahlungen in folgender Höhe:

a) 250 EUR bei allen Flügen über eine Entfernung von
1 500 km oder weniger,

b) 400 EUR bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über
eine Entfernung von mehr als 1 500 km und bei allen
anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 1 500 km
und 3 500 km,

c) 600 EUR bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b)
fallenden Flügen.

Bei der Ermittlung der Entfernung wird der letzte Zielort
zugrunde gelegt, an dem der Fluggast infolge der Nichtbeförde-
rung oder der Annullierung später als zur planmäßigen
Ankunftszeit ankommt.

(2) Wird Fluggästen gemäß Artikel 8 eine anderweitige
Beförderung zu ihrem Endziel mit einem Alternativflug ange-
boten, dessen Ankunftszeit

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1 500 km oder
weniger nicht später als zwei Stunden oder

b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfer-
nung von mehr als 1 500 km und bei allen anderen Flügen
über eine Entfernung zwischen 1 500 und 3 500 km nicht
später als drei Stunden oder

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden Flügen
nicht später als vier Stunden

nach der planmäßigen Ankunftszeit des ursprünglich
gebuchten Fluges liegt, so kann das ausführende Luftfahrtunter-
nehmen die Ausgleichszahlungen nach Absatz 1 um 50 %
kürzen.

(3) Die Ausgleichszahlungen nach Absatz 1 erfolgen durch
Barzahlung, durch elektronische oder gewöhnliche Überwei-
sung, durch Scheck oder, mit schriftlichem Einverständnis des
Fluggasts, in Form von Reisegutscheinen und/oder anderen
Dienstleistungen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Entfernungen
werden nach der Methode der Großkreisentfernung ermittelt.

Artikel 8

Anspruch auf Erstattung oder anderweitige Beförderung

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so können
Fluggäste wählen zwischen

a) — der binnen sieben Tagen zu leistenden vollständigen
Erstattung der Flugscheinkosten nach den in Artikel 7
Absatz 3 genannten Modalitäten zu dem Preis, zu dem
der Flugschein erworben wurde, für nicht zurückgelegte
Reiseabschnitte sowie für bereits zurückgelegte Reiseab-
schnitte, wenn der Flug im Hinblick auf den ursprüngli-
chen Reiseplan des Fluggastes zwecklos geworden ist,
gegebenenfalls in Verbindung mit

— einem Rückflug zum ersten Abflugort zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt,

b) anderweitiger Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren
Reisebedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder

c) anderweitiger Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren
Reisebedingungen zu einem späteren Zeitpunkt nach
Wunsch des Fluggastes, vorbehaltlich verfügbarer Plätze.

(2) Absatz 1 Buchstabe a) gilt auch für Fluggäste, deren
Flüge Bestandteil einer Pauschalreise sind, mit Ausnahme des
Anspruchs auf Erstattung, sofern dieser sich aus der Richtlinie
90/314/EWG ergibt.

(3) Befinden sich an einem Ort, in einer Stadt oder Region
mehrere Flughäfen und bietet ein ausführendes Luftfahrtunter-
nehmen einem Fluggast einen Flug zu einem anderen als dem
in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen an,
so trägt das ausführende Luftfahrtunternehmen die Kosten für
die Beförderung des Fluggastes von dem anderen Flughafen
entweder zu dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen
Zielflughafen oder zu einem sonstigen nahe gelegenen, mit
dem Fluggast vereinbarten Zielort.

Artikel 9

Anspruch auf Betreuungsleistungen

(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so sind
Fluggästen folgende Leistungen unentgeltlich anzubieten:

a) Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis
zur Wartezeit,

b) Hotelunterbringung, falls
— ein Aufenthalt von einer Nacht oder mehreren Nächten

notwendig ist oder
— ein Aufenthalt zusätzlich zu dem vom Fluggast beabsich-

tigten Aufenthalt notwendig ist,

c) Beförderung zwischen dem Flughafen und dem Ort der
Unterbringung (Hotel oder Sonstiges).

(2) Außerdem wird den Fluggästen angeboten, unentgeltlich
zwei Telefongespräche zu führen oder zwei Telexe oder Tele-
faxe oder E-Mails zu versenden.

(3) Bei der Anwendung dieses Artikels hat das ausführende
Luftfahrtunternehmen besonders auf die Bedürfnisse von
Personen mit eingeschränkter Mobilität und deren Begleitper-
sonen sowie auf die Bedürfnisse von Kindern ohne Begleitung
zu achten.

Artikel 10

Höherstufung und Herabstufung

(1) Verlegt ein ausführendes Luftfahrtunternehmen einen
Fluggast in eine höhere Klasse als die, für die der Flugschein
erworben wurde, so darf es dafür keinerlei Aufschlag oder
Zuzahlung erheben.

(2) Verlegt ein ausführendes Luftfahrtunternehmen einen
Fluggast in eine niedrigere Klasse als die, für die der Flugschein
erworben wurde, so erstattet es binnen sieben Tagen nach den
in Artikel 7 Absatz 3 genannten Modalitäten

a) bei allen Flügen über eine Entfernung von 1 500 km oder
weniger 30 % des Preises des Flugscheins oder
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b) bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfer-
nung von mehr als 1 500 km, mit Ausnahme von Flügen
zwischen dem europäischen Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten und den französischen überseeischen Departements,
und bei allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen
1 500 km und 3 500 km 50 % des Preises des Flugscheins
oder

c) bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden Flügen,
einschließlich Flügen zwischen dem europäischen Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten und den französischen überseei-
schen Departements, 75 % des Preises des Flugscheins.

Artikel 11

Personen mit eingeschränkter Mobilität oder mit beson-
deren Bedürfnissen

(1) Die ausführenden Luftfahrtunternehmen geben Personen
mit eingeschränkter Mobilität und deren Begleitpersonen oder
Begleithunden mit entsprechender Bescheinigung sowie
Kindern ohne Begleitung bei der Beförderung Vorrang.

(2) Im Fall einer Nichtbeförderung, Annullierung oder Ver-
spätung von beliebiger Dauer haben Personen mit
eingeschränkter Mobilität und deren Begleitpersonen sowie
Kinder ohne Begleitung Anspruch auf baldmögliche Betreuung
gemäß Artikel 9.

Artikel 12

Weiter gehender Schadensersatz

(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet eines weiter
gehenden Schadensersatzanspruchs des Fluggastes. Die nach
dieser Verordnung gewährte Ausgleichsleistung kann auf einen
solchen Schadensersatzanspruch angerechnet werden.

(2) Unbeschadet der einschlägigen Grundsätze und
Vorschriften des einzelstaatlichen Rechts, einschließlich der
Rechtsprechung, gilt Absatz 1 nicht für Fluggäste, die nach
Artikel 4 Absatz 1 freiwillig auf eine Buchung verzichtet
haben.

Artikel 13

Regressansprüche

In Fällen, in denen ein ausführendes Luftfahrtunternehmen eine
Ausgleichszahlung leistet oder die sonstigen sich aus dieser
Verordnung ergebenden Verpflichtungen erfüllt, kann keine
Bestimmung dieser Verordnung in dem Sinne ausgelegt werden,
dass sie das Recht des Luftfahrtunternehmens beschränkt, nach
geltendem Recht bei anderen Personen, auch Dritten, Regress
zu nehmen. Insbesondere beschränkt diese Verordnung in
keiner Weise das Recht des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens, Erstattung von einem Reiseunternehmen oder einer
anderen Person zu verlangen, mit der es in einer Vertragsbezie-
hung steht. Gleichfalls kann keine Bestimmung dieser Verord-
nung in dem Sinne ausgelegt werden, dass sie das Recht eines
Reiseunternehmens oder eines nicht zu den Fluggästen
zählenden Dritten, mit dem das ausführende Luftfahrtunter-
nehmen in einer Vertragsbeziehung steht, beschränkt, vom

ausführenden Luftfahrtunternehmen gemäß den anwendbaren
einschlägigen Rechtsvorschriften eine Erstattung oder
Entschädigung zu verlangen.

Artikel 14

Verpflichtung zur Information der Fluggäste über ihre
Rechte

(1) Das ausführende Luftfahrtunternehmen stellt sicher, dass
bei der Abfertigung ein klar lesbarer Hinweis mit folgendem
Wortlaut für die Fluggäste deutlich sichtbar angebracht wird:
„Wenn Ihnen die Beförderung verweigert wird oder wenn Ihr
Flug annulliert wird oder um mindestens zwei Stunden versp-
ätet ist, verlangen Sie am Abfertigungsschalter oder am Flug-
steig schriftliche Auskunft über ihre Rechte, insbesondere über
Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen.“

(2) Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen, das Fluggästen
die Beförderung verweigert oder einen Flug annulliert, händigt
jedem betroffenen Fluggast einen schriftlichen Hinweis aus, in
dem die Regeln für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen
gemäß dieser Verordnung dargelegt werden. Ferner wird allen
von einer Verspätung um mindestens zwei Stunden betroffenen
Fluggästen ein entsprechender Hinweis ausgehändigt. Die für
die Kontaktaufnahme notwendigen Angaben zu der benannten
einzelstaatlichen Stelle nach Artikel 16 werden dem Fluggast
ebenfalls in schriftlicher Form ausgehändigt.

(3) Bei blinden oder sehbehinderten Personen sind die
Bestimmungen dieses Artikels durch den Einsatz geeigneter
alternativer Mittel anzuwenden.

Artikel 15

Ausschluss der Rechtsbeschränkung

(1) Die Verpflichtungen gegenüber Fluggästen gemäß dieser
Verordnung dürfen — insbesondere durch abweichende oder
restriktive Bestimmungen im Beförderungsvertrag — nicht
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

(2) Wird dennoch eine abweichende oder restriktive Bestim-
mung bei einem Fluggast angewandt oder wird der Fluggast
nicht ordnungsgemäß über seine Rechte unterrichtet und hat er
aus diesem Grund einer Ausgleichsleistung zugestimmt, die
unter der in dieser Verordnung vorgesehenen Leistung liegt, so
ist der Fluggast weiterhin berechtigt, die erforderlichen Schritte
bei den zuständigen Gerichten oder Stellen zu unternehmen,
um eine zusätzliche Ausgleichsleistung zu erhalten.

Artikel 16

Verstöße

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle, die für die Durch-
setzung dieser Verordnung in Bezug auf Flüge von in seinem
Hoheitsgebiet gelegenen Flughäfen und Flüge von einem Dritt-
land zu diesen Flughäfen zuständig ist. Gegebenenfalls ergreift
diese Stelle die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen,
dass die Fluggastrechte gewahrt werden. Die Mitgliedstaaten
teilen der Kommission mit, welche Stelle gemäß diesem Absatz
benannt worden ist.
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(2) Unbeschadet des Artikels 12 kann jeder Fluggast bei
einer gemäß Absatz 1 benannten Stelle oder einer sonstigen
von einem Mitgliedstaat benannten zuständigen Stelle
Beschwerde wegen eines behaupteten Verstoßes gegen diese
Verordnung erheben, der auf einem Flughafen im Gebiet eines
Mitgliedstaats begangen wurde oder einen Flug von einem
Drittstaat zu einem Flughafen in diesem Gebiet betrifft.

(3) Die von den Mitgliedstaaten für Verstöße gegen diese
Verordnung festgelegten Sanktionen müssen wirksam,
verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 17

Bericht

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und
dem Rat bis zum 1. Januar 2007 über die Anwendung und die
Ergebnisse dieser Verordnung Bericht, insbesondere über
Folgendes:

— die Häufigkeit von Fällen der Nichtbeförderung und der
Annullierung von Flügen;

— die mögliche Ausweitung des Anwendungsbereichs dieser
Verordnung auf Fluggäste, die in Vertragsbeziehung mit
einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft stehen oder

eine Buchung für einen Flug als Teil einer Pauschalreise
besitzen, für die die Richtlinie 90/314/EWG gilt, und die
von einem Flughafen in einem Drittland einen Flug zu
einem Flughafen in einem Mitgliedstaat antreten, der nicht
von einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft durch-
geführt wird;

— die mögliche Überprüfung der Ausgleichsbeträge nach
Artikel 7 Absatz 1.

Dem Bericht sind, soweit erforderlich, Legislativvorschläge
beizufügen.

Artikel 18

Aufhebung

Die Verordnung (EWG) Nr. 295/91 wird aufgehoben.

Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2005 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Straßburg am 11. Februar 2004.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. McDOWELL
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION

Die Kommission erinnert an ihre Absicht, freiwillige Verpflichtungen zu fördern oder Vorschläge zu unter-
breiten, die dazu dienen, die Gemeinschaftsmaßnahmen zum Schutz der Passagiere auf andere
Verkehrsträger außerhalb des Luftverkehrs, namentlich auf den Schienen- und Seeverkehr, auszudehnen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 262/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 88,1
204 46,1
212 122,4
624 109,5
999 91,5

0707 00 05 052 139,1
204 29,7
999 84,4

0709 10 00 220 80,1
999 80,1

0709 90 70 052 84,3
204 66,1
999 75,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 45,3
204 50,3
212 52,2
220 41,5
624 57,6
999 49,4

0805 20 10 204 101,4
999 101,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 80,7
204 81,7
220 73,6
400 58,9
464 75,6
600 72,8
624 76,2
999 74,2

0805 50 10 052 66,2
600 51,6
999 58,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 65,0
060 42,4
400 111,9
404 88,5
512 89,9
528 119,5
720 76,7
999 84,8

0808 20 50 060 64,7
388 85,2
400 90,4
528 75,8
720 92,0
800 77,5
999 80,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom 28.11.2003, S. 11). Der
Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 263/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung (EG) Nr. 1475/2003 zum Schutz von Tiefsee-
korallenriffen vor den Folgen des Schleppnetzfangs in einem Gebiet nordwestlich von Schottland

um sechs Monate

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates
vom 20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der gemeinsamen
Fischereipolitik (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1475/2003 der Kommission
vom 20. August 2003 zum Schutz von Tiefseekorallen-
riffen vor den Folgen des Schleppnetzfangs in einem
Gebiet nordwestlich von Schottland (2) wurde als Sofort-
maßnahme gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr.
2371/2002 erlassen, da die Erhaltung der als „Darwin
Mounds“ bekannten Tiefseekorallenansammlungen
unmittelbar gefährdet war.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 dürfen die
Sofortmaßnahmen eine Laufzeit von höchstens sechs
Monaten haben. Die Kommission kann sie mit einem
erneuten Beschluss um höchstens sechs Monate
verlängern.

(3) Um diesen Lebensraum dauerhaft zu schützen, hat die
Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/98 (3)
und zum Schutz der Tiefwasserkorallenriffe vor den
Folgen des Schleppnetzfangs in einem Gebiet nordwest-
lich von Schottland (4) vorgelegt.

(4) Die genannte Verordnung wird möglicherweise nicht vor
Ablauf der Geltungsdauer der Verordnung (EG) Nr.
1475/2003 angenommen. In der Zwischenzeit besteht
die Gefährdung der Darwin Mounds weiter.

(5) Daher sind die mit der Verordnung (EG) Nr. 1475/2003
vorgesehenen Sofortmaßnahmen um sechs Monate zu
verlängern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Geltungsdauer der Verordnung (EG) Nr. 1475/2003 wird
bis 22. August 2004 verlängert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.
(2) ABl. L 211 vom 21.8.2003, S. 14.

(3) ABl. L 125 vom 27.4.1998, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 973/2001 (ABl. L 137 vom
19.5.2001, S. 1).

(4) KOM(2003) 519.



VERORDNUNG (EG) Nr. 264/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 1503/96 mit Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates betreffend die Erhebung von Einfuhrzöllen im Reissektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1503/96 der Kommission (2) kommt Basmati-Reis, der in
Anhang IV der genannten Verordnung definiert ist und
unter die KN-Codes ex 1006 20 17 und ex 1006 20 98
fällt, infolge der Annahme der Verordnung (EG) Nr.
2294/2003 für eine Verringerung des Einfuhrzolls um
250 EUR/Tonne in Betracht.

(2) Indien und Pakistan haben der Kommission mitgeteilt,
dass der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der
Verordnung (EG) Nr. 2294/2003 und ihrer Anwendung
nicht ausgereicht hat, um vor Beginn des Geltungszeit-
raums der neuen Bestimmungen für die gesamte Menge
Reis, über die mit den Marktteilnehmern der Gemein-
schaft Kaufverträge abgeschlossen wurden, Echtheits-
zeugnisse zu erteilen.

(3) Die indischen bzw. die pakistanischen Behörden haben
der Kommission jeweils förmlich zugesichert, dass die
Echtheit und die Einhaltung der Qualitätsanforderungen
von in die Gemeinschaft eingeführtem Basmati-Reis mit
Ursprung in Indien bzw. von Basmati-Reis der Sorten
„Kernel Basmati“ und „Super Basmati“ mit Ursprung in
Pakistan, der von den zuständigen Behörden des jewei-
ligen Erzeugungsmitgliedstaats zertifiziert wurde, mittels
DNS-Analysen überprüft werden können, die im
Rahmen von Stichprobenkontrollen oder — bei Betrugs-
verdacht — von gezielten Kontrollen durchgeführt
werden.

(4) Damit die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die
Echtheitszeugnisse annehmen können, die die indischen
und die pakistanischen Behörden für bis zum 31.
Dezember unterzeichnete Kaufverträge über Basmati-
Reis bereits ausgestellt haben oder zurzeit noch bear-

beiten, empfiehlt es sich, für einen begrenzten Zeitraum
unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien von der
Verordnung (EG) Nr.1503/1996 abzuweichen.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Abweichend von Artikel 4a Absatz 1 Unterabsatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1503/96 kommt Basmati-Reis mit
Ursprung in Indien und Basmati-Reis der Sorten „Kernel
Basmati“ und „Super Basmati“ mit Ursprung in Pakistan, der
unter die KN-Codes ex 1006 20 17 und ex 1006 20 98 fällt,
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2004 für
eine Verringerung des Einfuhrzolls um 250 EUR/Tonne in
Betracht, sofern

a) die Kaufverträge zwischen den Lieferanten der genannten
Länder und den Marktteilnehmern in der Gemeinschaft bis
zum 31. Dezember 2003 unterzeichnet wurden;

b) die Echtheitszeugnisse für die Verträge gemäß Buchstabe a)
vor dem 31. Dezember 2003 erteilt wurden oder bis spätes-
tens 31. März 2004 erteilt werden.

(2) Für die Einfuhren von Basmati-Reis mit Echtheitszeug-
nissen gemäß Absatz 1 Buchstabe b) kommt Anhang IV der
Verordnung (EG) Nr. 1503/96 während des Zeitraums vom 1.
Januar bis 31. März 2004 nicht zur Anwendung.

(3) Abweichend von Artikel 4a Absatz 4 Unterabsatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1503/96 wird das Echtheitszeugnis von
den zuständigen Behörden der Ausfuhrländer für Basmati-Reis
gemäß Absatz 1 während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31.
März 2004 mittels des Formblatts gemäß dem Muster im
Anhang dieser Verordnung erteilt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2004.
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(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 411/2002 der Kommission (ABl. L 6
vom 5.3.2002, S. 27); sie wurde mit der Verordnung (EG) Nr.
1785/2003 (ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 96) ab dem Tag der
Anwendbarkeit derselben Verordnung aufgehoben.

(2) ABl. L 189 vom 30.7.1996, S. 71. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2294/2003 (ABl. L 340 vom
24.12.2003, S. 12).



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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MUSTER B
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VERORDNUNG (EG) Nr. 265/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen im Rahmen der Verfahren A1 und B für Obst und
Gemüse (Tomaten/Paradeiser, Orangen, Zitronen und Äpfel)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), insbesondere auf Artikel 35 Absatz 3
dritter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 der Kommission (2)
enthält die Durchführungsbestimmungen zu den Ausfuh-
rerstattungen im Sektor Obst und Gemüse.

(2) Gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 kann für Ausfuhren der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der Beschränkungen aufgrund der
gemäß Artikel 300 des Vertrags geschlossenen
Abkommen eine Ausfuhrerstattung gewährt werden,
soweit dies für eine wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr
erforderlich ist.

(3) Gemäß Artikel 35 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 ist dafür zu sorgen, dass die bereits durch die
Erstattungsregelung geschaffenen Handelsströme nicht
gestört werden. Aus diesem Grund und wegen der
jahreszeitlichen Schwankungen der Obst- und Gemü-
seausfuhren sind Kontingente für die einzelnen Erzeug-
nisse festzusetzen, wobei die Nomenklatur der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen, die mit
der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (3)
erstellt wurde, anzuwenden ist. Diese Erzeugnismengen
sind unter Berücksichtigung der Verderblichkeit der
betreffenden Erzeugnisse aufzuteilen.

(4) Gemäß Artikel 35 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 werden die Erstattungen unter Berücksichti-
gung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Preise für Obst und Gemüse und der verfügbaren
Mengen auf dem Markt der Gemeinschaft sowie der im
internationalen Handel üblichen Preise festgesetzt. Ferner
ist den Vermarktungs- und Transportkosten sowie den
wirtschaftlichen Aspekten der beabsichtigten Ausfuhren
Rechnung zu tragen.

(5) Gemäß Artikel 35 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
2200/96 werden die Preise in der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr
günstigsten tatsächlichen Preise ermittelt.

(6) Aufgrund der Lage im internationalen Handel oder der
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte kann es
erforderlich sein, die Erstattung für ein bestimmtes
Erzeugnis nach Bestimmungen zu differenzieren.

(7) Zurzeit können Tomaten/Paradeiser (*), Orangen,
Zitronen und Äpfel der Kategorien Extra, I und II der
gemeinschaftlichen Vermarktungsnormen in wirtschaft-
lich bedeutendem Umfang ausgeführt werden.

(8) Im Hinblick auf eine bestmögliche Nutzung der verfüg-
baren Mittel sowie aufgrund der Struktur der Ausfuhren
der Gemeinschaft ist es angebracht, die Ausfuhrerstat-
tungen nach den Verfahren A1 und B festzulegen.

(9) Der Verwaltungsausschuss für frisches Obst und Gemüse
hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsitzenden
gesetzten Frist Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für das Verfahren A1 sind die Erstattungssätze, der Zeit-
raum für die Beantragung der Erstattung und die für die betref-
fenden Erzeugnisse vorgesehenen Mengen im Anhang festge-
legt.

Für das Verfahren B sind die indikativen Erstattungssätze, der
Zeitraum für die Einreichung der Lizenzanträge und die für die
betreffenden Erzeugnisse vorgesehenen Mengen im Anhang
festgelegt.

(2) Die im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe erteilten
Lizenzen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1291/
2000 der Kommission (4) werden nicht auf die im Anhang der
vorliegenden Verordnung genannten Mengen angerechnet.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. März 2004 in Kraft.
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(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 47/2003 der Kommission (ABl. L 7
vom 11.1.2003, S. 64).

(2) ABl. L 268 vom 9.10.2001, S. 8. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1176/2002 (ABl. L 170 vom
29.6.2002, S. 69).

(3) ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 118/2003 (ABl. L 20 vom
24.1.2003, S. 3).

(*) Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte
1994.

(4) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Obst und
Gemüse (Tomaten/Paradeiser, Orangen, Zitronen und Äpfel)

Erzeugniscode (1) Bestimmung (2)

Verfahren A1
Zeitraum der Erstattungsbeantragung: 9.3.2004 bis

23.4.2004

Verfahren B
Zeitraum für die Einreichung der Lizenzanträge:

16.3.2004 bis 30.4.2004

Erstattungssatz
(EUR/t netto)

Vorgesehene Mengen
(t)

Indikativer
Erstattungssatz
(EUR/t netto)

Vorgesehene Mengen
(t)

0702 00 00 9100 F08 25 25 9 263

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00 20 20 50 343

0805 50 10 9100 F00 31 31 26 675

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09 23 23 11 208

(1) Die Erzeugniscodes sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
(2) Die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 festgelegt.

Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom 28.11.2003, S. 11) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
F00: Alle Bestimmungsorte außer Estland.
F03: Alle Bestimmungsorte außer der Schweiz und Estland.
F04: Sri Lanka, Hongkong, SAR, Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua-Neuguinea, Laos, Kambodscha, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentinien,

Mexiko, Costa-Rica und Japan.
F08: Alle Bestimmungen mit Ausnahme der Slowakei, Lettlands, Litauens, Bulgariens und Estlands.
F09: Die folgenden Bestimmungen:

— Norwegen, Island, Grönland, Färöer, Polen, Ungarn, Rumänien, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, ehemalige Jugoslawische Republik
Mazedonien, Serbien und Montenegro, Malta, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmen-
istan, Usbekistan, Ukraine, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwan, Ras Al
Khaimah und Fujairah), Kuwait, Jemen, Syrien, Iran, Jordanien, Bolivien, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador und Kolumbien;

— Länder und Hoheitsgebiete Afrikas mit Ausnahme Südafrikas;
— Bestimmungen gemäß Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999 der Kommission (ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 11).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 266/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse mit
Ausnahme der für die Verarbeitungserzeugnisse mit Zusatz von Zucker gewährten Ausfuhrerstat-
tungen (vorläufig haltbar gemachte Kirschen, geschälte Tomaten/Paradeiser, haltbar gemachte

Kirschen, zubereitete Haselnüsse, gewisse Orangensäfte)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (1), insbeson-
dere auf Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1429/95 der Kommis-
sion (2) wurden die Durchführungsbestimmungen für die
Ausfuhrerstattungen für Verarbeitungserzeugnisse aus
Obst und Gemüse mit Ausnahme der für die Verarbei-
tungserzeugnisse mit Zusatz von Zucker gewährten
Ausfuhrerstattungen festgelegt.

(2) Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2201/96 kann für die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a)
dieser Verordnung aufgeführten Erzeugnisse unter Be-
rücksichtigung der Beschränkungen aufgrund der gemäß
Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Abkommen eine
Ausfuhrerstattung gewährt werden, soweit dies für eine
wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr erforderlich ist.
Gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
2201/96 gilt für die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b)
aufgeführten Erzeugnisse die gemäß Artikel 17 der
genannten Verordnung festgesetzte Erstattung, falls der
Erstattungsbetrag für den Zucker, der in diesen Erzeug-
nissen enthalten ist, nicht ausreicht, um die Ausfuhr zu
ermöglichen.

(3) Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2201/96 ist darauf zu achten, dass die bereits durch die
Erstattungsregelung geschaffenen Handelsströme nicht
gestört werden. Aus diesem Grund sind Kontingente für
die einzelnen Erzeugnisse festzusetzen, wobei die
Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für
Ausfuhrerstattungen anzuwenden ist, die mit der Verord-
nung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (3) erstellt
wurde.

(4) Gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
2201/96 werden die Erstattungen unter Berücksichti-
gung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Preise für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und

Gemüse und der verfügbaren Mengen auf dem Markt der
Gemeinschaft sowie der im internationalen Handel übli-
chen Preise festgesetzt. Ferner ist den Vermarktungs- und
Transportkosten sowie den wirtschaftlichen Aspekten
der beabsichtigten Ausfuhren Rechnung zu tragen.

(5) Gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
2201/96 werden die Preise in der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr
günstigsten Preise ermittelt.

(6) Aufgrund der Lage im internationalen Handel oder der
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte kann es
erforderlich sein, die Erstattung für ein bestimmtes
Erzeugnis nach Bestimmungen zu differenzieren.

(7) Die Möglichkeit wirtschaftlich bedeutender Ausfuhren
besteht gegenwärtig bei vorläufig haltbar gemachten
Kirschen, geschälten Tomaten/Paradeisern (*), haltbar
gemachten Kirschen, zubereiteten Haselnüssen und
bestimmten Orangensäften.

(8) Die Erstattungssätze und die vorgesehenen Mengen sind
entsprechend festzusetzen.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Ausfuhrerstattungen für Verarbeitungserzeugnisse
aus Obst und Gemüse, der Antragszeitraum, der Lizenzertei-
lungszeitraum und die vorgesehenen Mengen sind im Anhang
dieser Verordnung festgesetzt.

(2) Die im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe erteilten
Lizenzen gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1291/
2000 der Kommission (4) werden nicht auf die im Anhang der
vorliegenden Verordnung genannten Mengen angerechnet.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Februar 2004 in Kraft.
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(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 29. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 453/2002 der Kommission (ABl. L
72 vom 14.3.2002, S. 9).

(2) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 28. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1176/2002 (ABl. L 170 vom
29.6.2002, S. 69).

(3) ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 118/2003 (ABl. L 20 vom
24.1.2003, S. 3).

(*) Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte
1994.

(4) ABl. L 152 vom 24.6.2000, S. 1.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Verarbei-
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse mit Ausnahme der für die Verarbeitungserzeugnisse mit Zusatz von
Zucker gewährten Ausfuhrerstattungen (vorläufig haltbar gemachte Kirschen, geschälte Tomaten/Paradeiser,

haltbar gemachte Kirschen, zubereitete Haselnüsse, gewisse Orangensäfte)

Antragszeitraum: 23. Februar 2004 bis 23. April 2004

Lizenzerteilungszeitraum: März 2004 bis April 2004

Erzeugniscode (1) Code des Bestimmungsortes (2) Erstattungssatz
(in EUR/t netto)

Vorgesehene Mengen
(in t)

0812 10 00 9100 F06 50 1 590

2002 10 10 9100 F10 45 23 676

2006 00 31 9000
2006 00 99 9100

F06 153 160

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

F00 59 192

2009 11 99 9110
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112

F00 5 167

2009 11 99 9150
2009 19 98 9150

F00 29 168

(1) Die Erzeugniscodes sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
(2) Die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in Anhang II der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 festgelegt.

Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom
28.11.2003, S. 11) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
F00: Alle Bestimmungsorte mit Ausnahme von Estland.
F06: Alle Bestimmungsorte mit Ausnahme von Nordamerika und Estland.
F10: Alle anderen Bestimmungen als die Vereinigten Staaten von Amerika, die Slowakei, Lettland, Bulgarien, Litauen und Estland.



VERORDNUNG (EG) Nr. 267/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin geltenden
repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Eier (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/
2003 (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 806/2003, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2783/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Handelsregelung für
Eieralbumin und Milchalbumin (4), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2916/95 der Kommission (5), insbeson-
dere auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission (6),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/
2004 (7), regelt die Anwendung der bei der Einfuhr in
den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieral-
bumin zu erhebenden Zusatzzölle und setzt die reprä-
sentativen Einfuhrpreise fest.

(2) Die regelmäßig durchgeführte Kontrolle der Angaben,
auf welche sich die Festsetzung der repräsentativen
Einfuhrpreise in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier
sowie für Eieralbumin stützt, hat ihre Änderung zur
Folge, die bei der Einfuhr bestimmter Erzeugnisse unter
Berücksichtigung der von ihrem Ursprung abhängigen
Preisschwankungen zu erheben sind; deshalb sollten die
repräsentativen Einfuhrpreise veröffentlicht werden.

(3) Angesichts der Marktlage sollte diese Änderung
schnellstmöglich angewendet werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 wird durch den
Anhang zur vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch
und Eier sowie für Eieralbumin geltenden repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung

(EG) Nr. 1484/95

„ANHANG I

KN-Code Warenbezeichnung
Repräsenta-
tiver Preis

(EUR/100 kg)

Sicherheit
gemäß Artikel

3 Absatz 3
(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 90 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hühner 65
v. H.‘, gefroren

84,3 10 01

0207 14 10 Teile von Hühnern, entbeint, gefroren 183,0 39 01

145,9 57 02

185,3 37 03

248,6 15 04

0207 14 50 Hühnerbrüste, gefroren 120,0 32 01

161,5 15 02

189,9 7 03

0207 25 10 Schlachtkörper von Truthühnern, genannt
‚Truthühner 80 v. H.‘, gefroren

112,4 14 01

0207 27 10 Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren 182,1 38 01

261,0 11 04

0207 36 15 Teile, entbeint, von Enten oder Perlhühnern, gefroren 188,0 44 02

273,4 14 05

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 235,0 16 01

254,4 10 02

159,5 45 03

(1) Ursprung der Einfuhr:
01 Brasilien
02 Thailand
03 Argentinien
04 Chile
05 China.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 268/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen auf dem Geflügelfleischsektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 806/2003 (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75
kann der Unterschied zwischen den Weltmarktpreisen
und den Preisen in der Gemeinschaft für die in Artikel 1
Absatz 1 der genannten Verordnung aufgeführten
Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktsituation bei Geflügelfleisch führt dazu, die Erstat-
tung auf einen Betrag festzusetzen, der der Gemeinschaft
die Teilnahme am internationalen Handel ermöglicht

und dem Charakter der Ausfuhren dieser Erzeugnisse
sowie ihrer Bedeutung zum gegenwärtigen Zeitpunkt
Rechnung trägt.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die Ausfuhren für die die in Artikel 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 2777/75 genannte Erstattung gewährt wird, und die
Höhe dieser Erstattung sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen auf dem
Geflügelfleischsektor

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

0105 11 11 9000 V04 EUR/100 Stück 0,80

0105 11 19 9000 V04 EUR/100 Stück 0,80

0105 11 91 9000 V04 EUR/100 Stück 0,80

0105 11 99 9000 V04 EUR/100 Stück 0,80

0207 12 10 9900 V01 EUR/100 kg 43,50

0207 12 10 9900 A24 EUR/100 kg 43,50

0207 12 90 9190 V01 EUR/100 kg 43,50

0207 12 90 9190 A24 EUR/100 kg 43,50

0207 12 90 9990 V01 EUR/100 kg 43,50

0207 12 90 9990 A24 EUR/100 kg 43,50

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission
(ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom
28.11.2003, S. 11) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
V01 Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Jemen, Libanon, Irak, Iran.
V04 alle Bestimmungen mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika und Estlands.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 269/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

über die Einfuhrlizenzen für aus Botsuana, Kenia, Madagaskar, Swasiland, Simbabwe und Namibia
stammende Erzeugnisse des Rindfleischsektors

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2286/2002 des Rates
vom 10. Dezember 2002 über die Regelung für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse und daraus hergestellte Waren mit Ursprung
in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifi-
schen Ozean (AKP) und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1706/98 (1), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2247/2003 der Kommis-
sion vom 19. Dezember 2003 mit Durchführungsbestim-
mungen für den Rindfleischsektor zu der Verordnung (EG) Nr.
2286/2002 des Rates über die Regelung für landwirtschaftliche
Erzeugnisse und daraus hergestellte Waren mit Ursprung in
den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen
Ozean (AKP-Staaten) (2), insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2247/2003 sieht die
Möglichkeit vor, Einfuhrlizenzen für Erzeugnisse des
Rindfleischsektors zu erteilen. Allerdings müssen die
Einfuhren im Rahmen der für jedes Ausfuhrdrittland
vorgesehenen Mengen erfolgen.

(2) Die vom 1. bis 10. Februar 2004 eingereichten, in
Fleisch ohne Knochen ausgedrückten Anträge auf Ertei-
lung einer Lizenz im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
2247/2003 für aus Botsuana, Kenia, Madagaskar, Swasi-
land, Simbabwe und Namibia stammende Erzeugnisse
übersteigen nicht die für diese Staaten verfügbaren
Mengen. Es ist daher möglich, Einfuhrlizenzen für die
beantragten Mengen auszustellen.

(3) Es sind die Mengen festzusetzen, für welche ab dem 1.
März 2004 Lizenzen im Rahmen der Gesamtmenge von
52 100 Tonnen beantragt werden können.

(4) Es wird in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass
mit dieser Verordnung nicht die Richtlinie 72/462/EWG
des Rates vom 12. Dezember 1972 zur Regelung tier-
seuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei der

Einfuhr von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen,
von frischem Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus
Drittländern (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 807/2003 (4), beeinträchtigt wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die nachstehenden Mitgliedstaaten stellen am 21. Februar 2004
für Erzeugnisse des Sektors Rindfleisch mit Ursprung in
bestimmten Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean Einfuhrlizenzen für die nachstehend angege-
benen Mengen und Ursprungsländer aus, ausgedrückt in Fleisch
ohne Knochen:

Vereinigtes Königreich:

— 40 Tonnen mit Ursprung in Swasiland,

— 350 Tonnen mit Ursprung in Botsuana,

— 100 Tonnen mit Ursprung in Namibia;

Deutschland:

— 200 Tonnen mit Ursprung in Botsuana,

— 135 Tonnen mit Ursprung in Namibia.

Artikel 2

Die Lizenzen können gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 2247/2003 in den ersten zehn Tagen des
Monats März 2004 für folgende Mengen beantragt werden
(ausgedrückt in Fleisch ohne Knochen):

Botsuana: 17 906 Tonnen,

Kenia: 142 Tonnen,

Madagaskar: 7 579 Tonnen,

Swasiland: 3 319 Tonnen,

Simbabwe: 9 100 Tonnen,

Namibia: 12 755 Tonnen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 21. Februar 2004 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 270/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Erzeugerpreise und Einfuhrpreise für Nelken und Rosen
zur Anwendung der Einfuhrregelung für bestimmte Waren des Blumenhandels aus Zypern, Israel,

Jordanien, Marokko, dem Westjordanland und dem Gazastreifen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4088/87 des Rates vom
21. Dezember 1987 zur Festlegung der Bedingungen für die
Anwendung von Präferenzzöllen bei der Einfuhr bestimmter
Waren des Blumenhandels aus Israel, Jordanien, Marokko,
Zypern, dem Westjordanland und dem Gazastreifen (1), insbe-
sondere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a),

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 4088/87 werden jede zweite Woche die gemein-
schaftlichen Einfuhrpreise und Erzeugerpreise für einblütige
(Standard) Nelken und mehrblütige (Spray) Nelken, großblütige
und kleinblütige Rosen festgesetzt. Diese Preise werden gemäß
Artikel 1b der Verordnung (EWG) Nr. 700/88 der Kommission
vom 17. März 1988 zur Durchführung der Regelung bei der
Einfuhr bestimmter Waren des Blumenhandels mit Ursprung in
Zypern, Israel, Jordanien und Marokko sowie im Westjordan-
land und im Gazastreifen in die Gemeinschaft (2) unter

Zugrundelegung der von den Mitgliedstaaten übermittelten
gewichteten Angaben für den Zeitraum von zwei Wochen fest-
gesetzt. Es ist vorzusehen, dass diese Preise schnellstmöglich
festzusetzen sind, damit die anwendbaren Einfuhrzölle
bestimmt werden können. Die vorliegende Verordnung ist
deshalb unverzüglich in Kraft zu setzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemeinschaftlichen Erzeugerpreise und Einfuhrpreise, die in
einem Zeitraum von zwei Wochen auf einblütige (Standard)
Nelken, mehrblütige (Spray) Nelken, großblütige Rosen und
kleinblütige Rosen gemäß Artikel 1b der Verordnung (EWG)
Nr. 700/88 anwendbar sind, werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Februar 2004 in Kraft.

Sie gilt vom 18. Februar bis 2. März 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Erzeugerpreise
und Einfuhrpreise für Nelken und Rosen zur Anwendung der Einfuhrregelung für bestimmte Waren des

Blumenhandels aus Zypern, Israel, Jordanien, Marokko, dem Westjordanland und dem Gazastreifen

Zeitraum: 18. Februar bis 2. März 2004

(in EUR/100 Stück)

Gemeinschaftlicher
Erzeugerpreis

Einblütige Nelken
(Standard)

Mehrblütige Nelken
(Spray) Großblütige Rosen Kleinblütige Rosen

13,06 12,62 90,45 33,52

Gemeinschaftlicher
Einfuhrpreis

Einblütige Nelken
(Standard)

Mehrblütige Nelken
(Spray) Großblütige Rosen Kleinblütige Rosen

Israel — — — —

Marokko — — — —

Zypern — — — —

Jordanien — — — —

Westjordanland und
Gazastreifen 9,96 — — —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 271/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Genehmigung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und
Bekleidung mit Ursprung in der Sonderverwaltungsregion Macau

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), insbe-
sondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 7 des am 19. Juli 1987 paraphierten und
mit dem Beschluss 87/497/EWG des Rates angenom-
menen Abkommens zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und Macau über den Handel mit
Textilwaren (2), zuletzt geändert durch das am 22.
Dezember 1994 paraphierte und mit dem Beschluss 95/
131/EWG des Rates (3) angenommene Abkommen in
Form eines Briefwechsels, können Übertragungen
zwischen Kategorien und Kontingentsjahren vorgenom-
men werden.

(2) Macau beantragte jeweils am 26. Juni 2003 und am 14.
Januar 2004 eine Übertragung zwischen Kontingents-
jahren.

(3) Die von Macau beantragten Übertragungen liegen im
Rahmen der Flexibilitätsgrenzen gemäß Artikel 7 der
Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 und Anhang VIII Spalte
9 dieser Verordnung.

(4) Es ist daher angemessen, den Anträgen stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, dass diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten die Übertragung unverzüglich in
Anspruch nehmen können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des mit Artikel 17 der
Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 eingesetzten Textilaus-
schusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 2003 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in Macau, die
im Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
Macau über den Handel mit Textilwaren festgelegt sind, nach
Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geneh-
migt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

743 MACAU Anpassung für 2003: Übertragung aus den Kontingentsjahren 2002 und 2004

Gruppe Kategorie Einheit Höchstmenge
2003

Menge nach
vorherigen

Anpassungen
Menge % Flexibilität Angepasste

neue Menge

IB 4 Stk. 14 734 000 15 765 380

736 700 5,0 Übertragung aus 2002 16 502 080

589 360 4,0 Übertragung aus 2004 17 091 440

IB 7 Stk. 5 783 000 6 187 810 289 150 5,0 Übertragung aus 2002 6 476 960

IB 8 Stk. 8 100 000 5 289 176 405 000 5,0 Übertragung aus 2002 5 694 176

IIB 13 Stk. 9 092 000 9 728 440 454 600 5,0 Übertragung aus 2002 10 183 040

IIB 15 Stk. 614 000 663 120

30 700 5,0 Übertragung aus 2002 693 820

24 560 4,0 Übertragung aus 2004 718 380

IIB 16 Stk. 493 000 502 860 24 650 5,0 Übertragung aus 2002 527 510

IIB 26 Stk. 1 281 000 1 370 670 64 050 5,0 Übertragung aus 2002 1 434 720

IIB 31 Stk. 10 210 000 10 924 700 510 500 5,0 Übertragung aus 2002 11 435 200

IIB 78 Stk. 2 037 000 2 077 740 101 850 5,0 Übertragung aus 2002 2 179 590

IIB 83 Stk. 489 000 523 230 24 450 5,0 Übertragung aus 2002 547 680
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VERORDNUNG (EG) Nr. 272/2004 DER KOMMISSION
vom 16. Februar 2004

zur Genehmigung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und
Bekleidung mit Ursprung in der Volksrepublik China

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), insbe-
sondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 5 des am 9. Dezember 1988 para-
phierten und mit dem Beschluss 90/647/EWG des
Rates (2) angenommenen Abkommens zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Volksre-
publik China über den Handel mit Textilwaren und
gemäß Artikel 8 des am 19. Januar 1995 paraphierten
und mit dem Beschluss 95/155/EG des Rates (3) ange-
nommenen Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Volksrepublik China über den
Handel mit Textilwaren, die nicht vom bilateralen MFA-
Abkommen erfasst sind, wobei beide Abkommen zuletzt
durch das am 19. Mai 2000 paraphierte und mit dem
Beschluss 2000/787/EG des Rates (4) angenommene
Abkommen in Form eines Briefwechsels geändert
wurden, können Übertragungen von einem Kontin-
gentsjahr auf das andere vorgenommen werden. Diese
Flexibilitätsbestimmungen wurden dem Textilaufsichts-
organ der Welthandelsorganisation nach dem WTO-
Beitritt Chinas notifiziert.

(2) Am 17. Dezember 2003 beantragte die Volksrepublik
China Übertragungen vom Kontingentsjahr 2004 auf das
Kontingentsjahr 2003.

(3) Die von der Volksrepublik China beantragten Übertra-
gungen liegen im Rahmen der Flexibilitätsgrenzen
gemäß Artikel 5 des Abkommens zwischen der Europäi-

schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Volksrepublik
China über den Handel mit Textilwaren sowie gemäß
Artikel 8 des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Volksrepublik China über den
Handel mit Textilwaren, die nicht vom bilateralen MFA-
Abkommen erfasst sind, und gemäß Anhang VIII, Spalte
9 der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates.

(4) Daher ist es angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, dass diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten sie baldmöglichst in Anspruch nehmen
können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Textilausschusses
nach Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 3030/93 —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 2003 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in der Volks-
republik China, die in dem Abkommen zwischen der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Volksrepublik China
über den Handel mit Textilwaren festgelegt sind, nach Maßgabe
des Anhangs dieser Verordnung genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Februar 2004

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

720 CHINA Anpassung
Übertragung aus dem Kontingentsjahr 2004

Gruppe Kategorie Einheit Höchstmenge
2003

Menge nach
vorherigen

Anpassungen

Menge nach
Anwendung der

normalen
Flexibilität

(Übertragung von
1 % aus dem

Kontingentsjahr
2004)

Menge % Angepasste neue
Menge

IA 2 kg 29 132 000 29 897 241 30 188 561 582 640 2,0 30 771 201

IA 3 kg 5 938 000 5 876 325 5 935 705 118 760 2,0 6 054 465

IB 4 Stück 82 818 000 84 208 042 85 036 222 1 656 360 2,0 86 692 582

IB 5 Stück 26 341 000 26 750 140 27 013 550 526 820 2,0 27 540 370

IB 6 Stück 28 199 000 28 738 019 29 020 009 563 980 2,0 29 583 989

IB 6S Stück 1 228 000 1 228 877 1 241 157 24 560 2,0 1 265 717

IIA 9 kg 6 079 000 6 667 258 6 728 048 121 580 2,0 6 849 628

IIA 20/39 kg 9 633 000 10 282 817 10 379 147 385 320 4,0 10 764 467

IIB 12 Stück 32 721 000 35 196 379 35 523 589 1 308 840 4,0 36 832 429

IIB 13 Stück 516 216 000 541 218 721 546 380 881 20 648 640 4,0 567 029 521

IIB 15 Stück 17 404 000 18 610 777 18 784 817 696 160 4,0 19 480 977

IIB 16 Stück 16 196 000 18 301 480 18 463 440 323 920 2,0 18 787 360

IIB 26 Stück 5 523 000 6 095 872 6 151 102 110 460 2,0 6 261 562

IIB 29 Stück 13 757 000 14 526 416 14 663 986 550 280 4,0 15 214 266

IIB 31 Stück 83 851 000 89 714 607 90 553 117 3 354 040 4,0 93 907 157

IIB 78 kg 32 932 000 35 558 964 35 888 284 658 640 2,0 36 546 924

IIB 83 kg 9 673 000 10 375 777 10 472 507 386 920 4,0 10 859 427

andere 163 kg 6 449 000 6 749 213 6 813 703 257 960 4,0 7 071 663

andere X115 kg 1 239 000 1 329 130 1 342 180 10 390 0,8 1 352 570
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 11. Februar 2004

über die Nichtaufnahme von Fenthion in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den
Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 313)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/140/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/119/EG der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absätze 3 und 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms gemäß
Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2266/2000 (4), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 3a Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
führt die Kommission ein Arbeitsprogramm für die
Prüfung von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln durch,
die vor dem 25. Juli 1993 bereits auf dem Markt waren.
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 wurden die
Durchführungsbestimmungen für dieses Programm fest-
gelegt.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 933/94 der Kommission
vom 27. April 1994 über die Festsetzung der Wirkstoffe
in Pflanzenschutzmitteln und die Bestimmung der
Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur Durchführung
der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/95 (6), wurden die
Wirkstoffe festgelegt, die im Rahmen der Verordnung

(EWG) Nr. 3600/92 zu prüfen sind, sowie die Bericht
erstattenden Mitgliedstaaten für die einzelnen Wirkstoffe
bestimmt und die Hersteller der einzelnen Wirkstoffe
identifiziert, die rechtzeitig einen Antrag eingereicht
haben.

(3) Fenthion ist einer der 89 in der Verordnung (EG) Nr.
933/94 aufgeführten Wirkstoffe.

(4) Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 hat Griechenland als Bericht erstat-
tender Mitgliedstaat der Kommission am 4. April 1996
einen Bericht über seine Bewertung der Informationen
zugeleitet, die von den Antragstellern gemäß Artikel 6
Absatz 1 derselben Verordnung übermittelt worden
waren.

(5) Nach Erhalt des Berichts des Bericht erstattenden
Mitgliedstaats hat die Kommission gemäß Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 Sach-
verständige der Mitgliedstaaten sowie den Haupt-
antragsteller Bayer CropScience angehört.

(6) Die Kommission berief am 18. April 1997 und am 11.
Februar 2003 zwei Dreiparteientreffen mit dem Haupt-
antragsteller und dem Bericht erstattenden Mitgliedstaat
für diesen Wirkstoff ein.

(7) Der von Griechenland erstellte Bewertungsbericht wurde
von den Mitgliedstaaten und der Kommission im
Rahmen des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittel-
kette und Tiergesundheit geprüft. Diese Prüfung wurde
am 4. Juli 2003 mit dem Beurteilungsbericht der
Kommission für Fenthion abgeschlossen.
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(8) Die Unterlagen und die Informationen aus der Prüfung
wurden auch dem Wissenschaftlichen Ausschuss
„Pflanzen“ (SCP) vorgelegt. Der SCP wurde gebeten, zu
der Festsetzung einer annehmbaren Tagesdosis (ADI —
Acceptable Daily Intake) und einer annehmbaren
Anwenderexposition (AOEL — Acceptable Operator
Exposure Level) Stellung zu nehmen. In seiner ersten
Stellungnahme vom 2. Oktober 1998 vertrat der SCP
auf der Grundlage der Schlussfolgerung der Risikobewer-
tung für den Menschen und die Umwelt die Auffassung,
dass es nicht möglich war, eine vollständige Bewertung
vorzunehmen, da keine Daten darüber vorlagen, dass die
vorgesehene eingeschränkte Köderanwendung in Zitrus-
früchten und Oliven für die menschliche Gesundheit und
die Umwelt unbedenklich war. Der SCP verwies insbe-
sondere auf das sehr hohe akute Risiko für Vögel. In
dieser Stellungnahme erkannte der SCP an, dass die
Entwicklung einer innovativen Anwendungstechnik,
nämlich einer Köderformel, die Fenthion und einen
Lockstoff auf nur einem Teil der Kultur umfasst, vielver-
sprechend im Hinblick auf eine nur begrenzte Exposition
des Menschen und der Umwelt sein könnte. Er wies
jedoch darauf hin, dass besondere Studien über diese
Anwendungsart vorliegen müssten, bevor eine abschlie-
ßende Bewertung erfolgen könnte.

Weitere Informationen, insbesondere über die Verwen-
dung als Köder, wurden daraufhin von Bayer Crop-
Science vorgelegt und sind bewertet worden. Die
weiteren Informationen und ihre Bewertung wurden
dem SCP vorgelegt. In seiner Stellungnahme vom 17.
Dezember 2002 kam der Ausschuss zu der Schlussfolge-
rung, dass das Risiko der vorgeschlagenen Anwendungen
von Fenthion für Vögel weiterhin unbestimmt ist und
seine in der vorhergehenden Stellungnahme dargelegten
Bedenken über die möglichen Risiken für Vögel daher
noch bestehen.

(9) Wie aus den Bewertungen der übermittelten Informa-
tionen hervorging, wurde nicht nachgewiesen, dass
Fenthion enthaltende Pflanzenschutzmittel unter den
vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen allgemein die
Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a)
und b) der Richtlinie 91/414/EWG erfüllen, insbesondere
im Hinblick auf seine möglichen Auswirkungen auf
Vögel.

(10) Fenthion sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen werden.

(11) Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um sicherzu-
stellen, dass bestehende Zulassungen für Fenthion enthal-
tende Pflanzenschutzmittel innerhalb eines vorgeschrie-
benen Zeitraums widerrufen und nicht verlängert
werden und keine neuen Zulassungen für derartige
Mittel erteilt werden.

(12) Angesichts der Informationen, die der Kommission
vorliegen, scheint es, dass in Ermangelung wirksamer
Alternativen für bestimmte beschränkte Anwendungen
in einigen Mitgliedstaaten ein Bedarf für die weitere
Anwendung des Wirkstoffs besteht, um die Entwick-
lungen von Alternativen zu ermöglichen. Daher ist es

unter den derzeitigen Umständen gerechtfertigt, unter
strengen, auf eine Risikominimierung gerichteten Bedin-
gungen einen längeren Zeitraum für den Widerruf von
bestehenden Zulassungen für die beschränkten als
notwendig angesehenen Anwendungen vorzuschreiben,
bei denen es derzeit keine wirksamen Alternativen für
die Kontrolle von Schadorganismen zu geben scheint.

(13) Wurde von den Mitgliedstaaten eine Frist für die Beseiti-
gung, die Lagerung, den Absatz und die Verwendung
bestehender Lagervorräte von Fenthion enthaltenden
Pflanzenschutzmitteln eingeräumt, so darf sie nicht
länger als zwölf Monate sein, um die Verwendung der
Lagervorräte auf nur eine weitere Vegetationsperiode zu
begrenzen.

(14) Diese Entscheidung greift nicht etwaigen Maßnahmen
vor, welche die Kommission in Bezug auf diesen Wirk-
stoff im Rahmen der Richtlinie 79/117/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1978 über das Verbot des Inverkehr-
bringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003 (2),
zu einem späteren Zeitpunkt treffen könnte.

(15) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Fenthion wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass

1. die Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, die Fenthion
enthalten, bis zum 11. August 2004 widerrufen werden;

2. ab 17. Februar 2004 Zulassungen im Rahmen der Ausnah-
meregelung gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/
414/EWG für Fenthion enthaltende Pflanzenschutzmittel
weder erteilt noch erneuert werden;

3. ein im Anhang Spalte A angegebener Mitgliedstaat Zulas-
sungen für Fenthion enthaltende Pflanzenschutzmittel
hinsichtlich der in Spalte B aufgeführten Anwendungen bis
zum 30. Juni 2007 weiter gelten lassen darf, sofern er
a) sicherstellt, dass diese Pflanzenschutzmittel, die auf dem

Markt bleiben, entsprechend den eingeschränkten
Anwendungsbedingungen neu gekennzeichnet werden,

b) alle geeigneten Risikominimierungsmaßnahmen zur
Auflage macht, um etwaige Risiken zu verringern und
den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier wie
auch der Umwelt zu gewährleisten, und

c) insbesondere durch Aktionspläne sicherstellt, dass ernst-
haft nach Alternativerzeugnissen oder -verfahren für
diese Anwendungen geforscht wird.
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Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission spä-
testens am 31. Dezember 2004 über die Anwendung des
vorliegenden Artikels, insbesondere über die gemäß den Buch-
staben a) bis c) eingeleiteten Maßnahmen, und unterbreitet
jährlich Schätzungen der Mengen von Fenthion, die für wesent-
liche Anwendungen gemäß diesem Artikel verwendet wurden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich sein und für Anwendungen,

a) für die die Zulassung am 11. August 2004 widerrufen
werden soll, spätestens am 11. August 2005 ablaufen;

b) für die die Zulassung bis zum 30. Juni 2007 widerrufen
werden soll, spätestens am 31. Dezember 2007 ablaufen.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 11. Februar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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Verzeichnis der Zulassungen gemäß Artikel 2 Nummer 3

Spalte A Spalte B

Mitgliedstaat Anwendung

Spanien Köderanwendung in Zitrusfrüchten und Pfirsichen

Griechenland Köderanwendung in Oliven

Italien Köderanwendung in Oliven

Portugal Köderanwendung in Zitrusfrüchten und Oliven



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2004

über die Nichtaufnahme von Amitraz in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den
Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 332)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/141/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/119/EG der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absätze 3 und 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms gemäß
Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2266/2000 (4), insbe-
sondere auf Artikel 7 Absatz 3a Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
führt die Kommission ein Arbeitsprogramm für die
Prüfung von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln durch,
die vor dem 25. Juli 1993 bereits auf dem Markt waren.
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 wurden die
Durchführungsbestimmungen für dieses Programm fest-
gelegt.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 933/94 der Kommission
vom 27. April 1994 über die Festsetzung der Wirkstoffe
in Pflanzenschutzmitteln und die Bestimmung der
Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur Durchführung
der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/95 (6), wurden die
Wirkstoffe festgelegt, die im Rahmen der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 zu prüfen sind, sowie die Bericht
erstattenden Mitgliedstaaten für die einzelnen Wirkstoffe
bestimmt und die Hersteller der einzelnen Wirkstoffe
identifiziert, die rechtzeitig einen Antrag eingereicht
haben.

(3) Amitraz ist einer der 89 in der Verordnung (EG) Nr.
933/94 aufgeführten Wirkstoffe.

(4) Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 hat Österreich als Bericht erstat-
tender Mitgliedstaat der Kommission am 6. Januar 1998
einen Bericht über seine Bewertung der Informationen
zugeleitet, die von den Antragstellern gemäß Artikel 6
Absatz 1 derselben Verordnung übermittelt worden
waren.

(5) Nach Erhalt des Berichts des Bericht erstattenden
Mitgliedstaats hat die Kommission gemäß Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 Sachver-
ständige der Mitgliedstaaten sowie den Hauptantrag-
steller Bayer CropScience angehört.

(6) Die Kommission berief am 9. Juni 2000 und am 21.
März 2003 zwei Dreiparteientreffen mit dem Hauptan-
tragsteller und dem Bericht erstattenden Mitgliedstaat für
diesen Wirkstoff ein.

(7) Der von Österreich erstellte Bewertungsbericht wurde
von den Mitgliedstaaten und der Kommission im
Rahmen des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittel-
kette und Tiergesundheit geprüft. Diese Prüfung wurde
am 4. Juli 2003 mit dem Beurteilungsbericht der
Kommission für Amitraz abgeschlossen.

(8) Wie aus den Bewertungen der übermittelten Informa-
tionen hervorging, wurde nicht nachgewiesen, dass
Amitraz enthaltende Pflanzenschutzmittel unter den
vorgeschlagenen Anwendungsbedingungen allgemein die
Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a)
und b) der Richtlinie 91/414/EWG erfüllen. Insbesondere
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) schreibt vor, dass eine
zulässige Tagesdosis (ADI) für den Menschen bei der
Entscheidung über die Aufnahme eines Wirkstoffs in
Anhang I berücksichtigt werden muss. Bei der Festlegung
der zulässigen Tagesdosis musste den möglichen neuro-
logischen Auswirkungen von Amitraz Rechnung
getragen werden. Diese Auswirkungen wurden auch bei
der Festlegung der akuten Referenzdosis (ARfD) berück-
sichtigt, d. h. der Schätzung der Menge des Wirkstoffs,
die über einen kurzen Zeitraum aufgenommen werden
kann, ohne die Gesundheit des Verbrauchers zu beein-
trächtigen. Für die vorgeschlagenen Anwendungen
wurde nicht nachgewiesen, dass die Verbraucher nicht
möglicherweise Amitrazmengen ausgesetzt wären, die
die akute Referenzdosis übersteigen. Der Antragsteller
bereitete eine Wahrscheinlichkeits-Risikobewertung vor.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Kriterien
für die Auslegung einer solchen Wahrscheinlichkeits-
Risikobewertung noch nicht konsolidiert sind und es
angesichts der möglichen Risiken nicht angebracht wäre,
eine Entscheidung weiter zu verschieben, bis solche
Kriterien vorliegen.

(9) Amitraz sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen werden.
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(10) Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um sicherzu-
stellen, dass bestehende Zulassungen für Amitraz enthal-
tende Pflanzenschutzmittel innerhalb eines vorgeschrie-
benen Zeitraums widerrufen und nicht verlängert
werden und keine neuen Zulassungen für derartige
Mittel erteilt werden.

(11) Angesichts der Informationen, die der Kommission
vorliegen, scheint es, dass in Ermangelung wirksamer
Alternativen für bestimmte beschränkte Anwendungen
in einigen Mitgliedstaaten ein Bedarf für die weitere
Anwendung des Wirkstoffs besteht, um die Entwick-
lungen von Alternativen zu ermöglichen. Daher ist es
unter den derzeitigen Umständen gerechtfertigt, unter
strengen, auf eine Risikominimierung gerichteten Bedin-
gungen einen längeren Zeitraum für den Widerruf von
bestehenden Zulassungen für die beschränkten, als
notwendig angesehenen Anwendungen vorzuschreiben,
bei denen es derzeit keine wirksamen Alternativen für
die Kontrolle von Schadorganismen zu geben scheint.

(12) Wurde von den Mitgliedstaaten eine Frist für die Beseiti-
gung, die Lagerung, den Absatz und die Verwendung
bestehender Lagervorräte von Amitraz enthaltenden
Pflanzenschutzmitteln eingeräumt, so darf sie nicht
länger als zwölf Monate betragen, um die Verwendung
der Lagervorräte auf nur eine weitere Vegetationsperiode
zu begrenzen.

(13) Diese Entscheidung greift nicht etwaigen Maßnahmen
vor, welche die Kommission in Bezug auf diesen Wirk-
stoff im Rahmen der Richtlinie 79/117/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1978 über das Verbot des Inverkehr-
bringens und der Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003 (2),
zu einem späteren Zeitpunkt treffen könnte.

(14) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Amitraz wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass

1. die Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, die Amitraz
enthalten, bis zum 12. August 2004 widerrufen werden;

2. ab 17. Februar 2004 Zulassungen im Rahmen der Ausnah-
meregelung gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/
414/EWG für Amitraz enthaltende Pflanzenschutzmittel
weder erteilt noch erneuert werden;

3. ein im Anhang Spalte A angegebener Mitgliedstaat Zulas-
sungen für Amitraz enthaltende Pflanzenschutzmittel
hinsichtlich der in Spalte B aufgeführten Anwendungen bis
zum 30. Juni 2007 weiter gelten lassen darf, sofern er
a) sicherstellt, dass diese Pflanzenschutzmittel, die auf dem

Markt bleiben, entsprechend den eingeschränkten
Anwendungsbedingungen neu gekennzeichnet werden,

b) alle geeigneten Risikominimierungsmaßnahmen zur
Auflage macht, um etwaige Risiken zu verringern und
den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier wie
auch der Umwelt zu gewährleisten, und

c) insbesondere durch Aktionspläne sicherstellt, dass ernst-
haft nach Alternativerzeugnissen oder -verfahren für
diese Anwendungen geforscht wird.

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission spä-
testens am 31. Dezember 2004 über die Anwendung des
vorliegenden Artikels, insbesondere über die gemäß den Buch-
staben a) bis c) eingeleiteten Maßnahmen, und unterbreitet
jährlich Schätzungen der Mengen von Amitraz, die für wesent-
liche Anwendungen gemäß diesem Artikel verwendet wurden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich sein und für Anwendungen,

a) für die die Zulassung am 12. August 2004 widerrufen
werden soll, spätestens am 12. August 2005 ablaufen;

b) für die die Zulassung bis zum 30. Juni 2007 widerrufen
werden soll, spätestens am 31. Dezember 2007 ablaufen.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 12. Februar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Verzeichnis der Zulassungen gemäß Artikel 2 Nummer 3

Spalte A Spalte B

Mitgliedstaat Anwendung

Griechenland Baumwolle

Niederlande Baumschulen, Erdbeeren (nur Vermehrungsmaterial),
Birnbäume nach der Ernte

Vereinigtes Königreich Birnbäume nach der Ernte

Portugal Birnbäume nach der Ernte

17.2.2004 L 46/37Amtsblatt der Europäischen UnionDE



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 12. Februar 2004

über eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für den Betrieb bestimmter gemeinschaftlicher
Referenzlaboratorien im Bereich Veterinärmaßnahmen im Zusammenhang mit der öffentlichen

Gesundheit (Rückstände) für das Jahr 2004

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 334)

(Nur der deutsche, der französische, der italienische und der niederländische Text sind verbindlich)

(2004/142/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom 26.
Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 vom
14. April 2003 (2), insbesondere auf Artikel 28 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es ist angezeigt, den von der Gemeinschaft benannten
gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien zur Wahrneh-
mung der Befugnisse und Aufgaben, die ihnen mit der
Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 über
Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und
ihrer Rückstände in lebenden Tieren und tierischen
Erzeugnissen (3) übertragen wurden, eine Finanzhilfe der
Gemeinschaft zu gewähren.

(2) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft sollte unter der
Voraussetzung gewährt werden, dass die geplanten
Maßnahmen effizient ausgeführt werden und die
Behörden alle erforderlichen Informationen innerhalb
der festgesetzten Frist zur Verfügung stellen.

(3) In Anbetracht der Lage des gemeinschaftlichen Referenz-
laboratoriums in Rom und der Tatsache, dass dieses
nicht gemäß der Richtlinie 93/99/EG des Rates (4) und
der Entscheidung 98/179/EG der Kommission (5) akkre-
ditiert ist, sollte diesem Laboratorium die Finanzhilfe der
Gemeinschaft erst nach der Akkreditierung gewährt
werden. Die Höhe der Finanzhilfe wird im Verhältnis zu
dem Arbeitsprogramm stehen, das im restlichen Jahr
2004 durchgeführt werden kann.

(4) Für die Veranstaltung von Workshops unter der Verant-
wortung der gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien
sollte eine zusätzliche Finanzhilfe gewährt werden.

(5) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 (6) des Rates werden Veterinär- und Pflanzen-
schutzmaßnahmen, die nach Gemeinschaftsvorschriften
durchgeführt werden, im Rahmen der Abteilung
Garantie des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft finanziert; zur Finanzkon-
trolle sind die Artikel 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 anzuwenden.

(6) Verordnung (EG) Nr. 156/2004 (7) der Kommission
enthält Bestimmungen über die Finanzhilfe der Gemein-
schaft für gemeinschaftliche Referenzlaboratorien gemäß
Artikel 28 der Entscheidung 90/424/EWG.

(7) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Gemeinschaft gewährt den Niederlanden eine Finanz-
hilfe für die vom Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en
Milieuhygiëne in Bilthoven wahrgenommenen Befugnisse und
Aufgaben beim Nachweis von Rückständen bestimmter
Substanzen nach Anhang V Kapitel 2 der Richtlinie 96/23/EG.

(2) Die in Absatz 1 genannte Finanzhilfe der Gemeinschaft
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 beträgt
höchstens 415 000 EUR.

(3) Die zusätzliche Finanzhilfe der Gemeinschaft für die
Veranstaltung eines fachbezogenen Workshops beläuft sich auf
höchstens 30 000 EUR.

Artikel 2

(1) Die Gemeinschaft gewährt Frankreich eine Finanzhilfe
für die vom Laboratoire d'études et de recherches sur les médi-
caments vétérinaires et les désinfectants der Agence française
de sécurité sanitaire des aliments (vormals Laboratoire des
médicaments vétérinaires) in Fougères wahrgenommenen
Befugnisse und Aufgaben beim Nachweis von Rückständen
bestimmter Substanzen nach Anhang V Kapitel 2 der Richtlinie
96/23/EG.

(2) Die in Absatz 1 genannte Finanzhilfe der Gemeinschaft
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 beträgt
höchstens 415 000 EUR.

(3) Die zusätzliche Finanzhilfe der Gemeinschaft für die
Veranstaltung eines fachbezogenen Workshops beläuft sich auf
höchstens 36 000 EUR.
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Artikel 3

(1) Die Gemeinschaft gewährt Deutschland eine Finanzhilfe
für die vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit (vormals Bundesinstitut für Gesundheitlichen
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) in Berlin wahrge-
nommenen Befugnisse und Aufgaben beim Nachweis von
Rückständen bestimmter Substanzen nach Anhang V Kapitel 2
der Richtlinie 96/23/EG.

(2) Die in Absatz 1 genannte Finanzhilfe der Gemeinschaft
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2004 beträgt
höchstens 415 000 EUR.

(3) Die zusätzliche Finanzhilfe der Gemeinschaft für die
Veranstaltung eines fachbezogenen Workshops beläuft sich auf
höchstens 30 000 EUR.

Artikel 4

(1) Vorbehaltlich Unterabsatz 4 gewährt die Gemeinschaft
eine Finanzhilfe an Italien für die vom Istituto Superiore di
Sanità in Rom wahrgenommenen Befugnisse und Aufgaben
beim Nachweis von Rückständen bestimmter Substanzen nach
Anhang V Kapitel 2 der Richtlinie 96/23/EG.

(2) Vorbehaltlich Unterabsatz 4 beträgt die in Absatz 1
genannte Finanzhilfe der Gemeinschaft für die Zeit vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2004 höchstens 415 000 EUR.

(3) Die zusätzliche Finanzhilfe der Gemeinschaft für die
Veranstaltung eines fachbezogenen Workshops beläuft sich auf
höchstens 34 000 EUR.

(4) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft wird ab dem Datum
der Akkreditierung des gemeinschaftlichen Referenzlaborato-
riums gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 93/99/EG und
der Entscheidung 98/179/EG gewährt. Die Höhe der Finanz-
hilfe steht im Verhältnis zum Arbeitsprogramm, das im restli-
chen Jahr 2004 in Abstimmung mit der Kommission durchge-
führt werden kann.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an die Bundesrepublik Deutschland, die
Französische Republik, die Italienische Republik und das König-
reich der Niederlande gerichtet.

Brüssel, den 12. Februar 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 13. Februar 2004

zur Übertragung der Verwaltung der Finanzhilfe für Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft
und Entwicklung des ländlichen Raums im Hinblick auf die Vorbereitung des Beitritts der

Republik Estland an Durchführungsstellen während des Heranführungszeitraums

(2004/143/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1266/1999 des Rates
vom 21. Juni 1999 zur Koordinierung der Hilfe für die
beitrittswilligen Länder im Rahmen der Heranführungsstrategie
und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 (1),
insbesondere auf Artikel 12 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1268/1999 des Rates
vom 21. Juni 1999 über eine gemeinschaftliche Förderung für
Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Entwicklung
des ländlichen Raumes zur Vorbereitung des Beitritts der
Bewerberländer in Mittel- und Osteuropa während des Heran-
führungszeitraums (2), insbesondere auf Artikel 4 Absätze 5
und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Entscheidung der Kommission vom 17.
November 2000 (3), zuletzt geändert durch die Entschei-
dung der Kommission vom 19. Dezember 2002, wurde
das Sonderprogramm zur Beitrittsvorbereitung in den
Bereichen Landwirtschaft und ländliche Entwicklung für
die Republik Estland (im Folgenden „Sapard“ genannt)
gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
1268/1999 genehmigt bzw. geändert.

(2) Am 25. Januar 2001 unterzeichneten die Regierung der
Republik Estland und, im Namen der Europäischen
Gemeinschaft, die Kommission eine mehrjährige Finan-
zierungsvereinbarung, die den technischen, rechtlichen
und administrativen Rahmen für die Umsetzung des
Sapard festlegt. Diese wurde durch die jährliche Finanzie-
rungsvereinbarung für 2003 geändert, deren Unterzeich-
nung am 9. Dezember 2003 erfolgte und die am 11.
Dezember 2003 in Kraft getreten ist.

(3) Die zuständige Behörde der Republik Estland hat inner-
halb des Rates für Landwirtschaftsregister und Informa-
tion eine Sapard-Stelle für die Durchführung einiger der
im Sapard vorgesehenen Maßnahmen benannt. Das
Finanzministerium, Abteilung Nationaler Fonds, wurde
als zuständige Stelle für die finanziellen Aufgaben
benannt, die im Rahmen der Durchführung des Sapard
zu erfüllen sind.

(4) Auf der Grundlage einer Einzelanalyse der jeweiligen
Verwaltungskapazitäten in Bezug auf die nationalen und
sektoriellen Programme/Projekte sowie der Verfahren

und Strukturen für die Kontrolle der öffentlichen
Finanzen gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1266/1999 fasste die Kommission den
Beschluss 2001/461/EG vom 15. Juni 2001 zur Übertra-
gung der Verwaltung der Finanzhilfe für Maßnahmen in
den Bereichen Landwirtschaft und Entwicklung des
ländlichen Raums im Hinblick auf die Vorbereitung des
Beitritts der Republik Estland an Durchführungsstellen
während des Heranführungszeitraums (4) für bestimmte
im Sapard vorgesehene Maßnahmen.

(5) Die Kommission hat seitdem eine weitere Analyse nach
Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/
1999 in Bezug auf die im SAPARD vorgesehene
Maßnahme 6, „Dorferneuerung und -entwicklung“ (im
Folgenden „Maßnahme 6“ genannt) vorgenommen. Die
Kommission ist der Auffassung, dass die Republik
Estland die Vorschriften der Artikel 4 bis 6 und des
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 2222/2000 der
Kommission vom 7. Juni 2000 mit finanziellen Durch-
führungsbestimmungen für die Verordnung (EG) Nr.
1268/1999 des Rates über eine gemeinschaftliche Förde-
rung für Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft
und Entwicklung des ländlichen Raums zur Vorbereitung
des Beitritts der Bewerberländer in Mittel- und Osteuropa
während eines Heranführungszeitraums (5) und die im
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1266/1999 genannten
Mindestvoraussetzungen auch in Bezug auf diese
Maßnahme erfüllt.

(6) Es ist daher angezeigt, hinsichtlich der Maßnahme 6 auf
die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1266/1999 vorgesehene vorherige Genehmigung zu
verzichten und den Rat für Landwirtschaftsregister und
Information sowie den Nationalen Fonds in der Republik
Estland mit der dezentralen Verwaltung der Hilfe zu
beauftragen.

(7) Da die Kommission ihre Prüfungen in Bezug auf die
Maßnahme 6 jedoch an einem noch nicht in allen
einschlägigen Punkten im Einsatz befindlichen System
vorgenommen hat, sollte die Verwaltung des Sapard
dem Rat für Landwirtschaftsregister und Information
sowie dem Nationalen Fonds gemäß Artikel 3 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 2222/2000 auf vorläufiger
Basis übertragen werden.
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(8) Die volle Übertragung der Verwaltung des Sapard ist erst
vorgesehen, nachdem weitere Überprüfungen vorgenom-
men worden sind, um sicherzustellen, dass das System
zufrieden stellend funktioniert, und nachdem etwaige
Empfehlungen der Kommission in Bezug auf die
Übertragung der Verwaltung der Finanzhilfe an den Rat
für Landwirtschaftsregister und Information sowie den
Nationalen Fonds umgesetzt wurden.

(9) Am 16. Oktober 2003 legten die estnischen Behörden
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Abschnitt B der mehrjährigen
Finanzierungsvereinbarung einen Vorschlag für die
Bestimmungen über die Förderfähigkeit von Ausgaben
vor. Die Kommission ist aufgefordert, einen entspre-
chenden Beschluss zu fassen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Auf die gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1266/1999 vorgeschriebene vorherige Genehmigung der
Kommission zur Projektauswahl und Auftragsvergabe durch die
Republik Estland wird bei der Maßnahme 6 verzichtet.

Artikel 2

Die Verwaltung des Sapard wird vorläufig den folgenden Stellen
übertragen:

1. dem Rat für Landwirtschaftsregister und Information, Narva
mnt. 3, EE-51009 Tartu, als Sapard-Stelle für die Republik
Estland die Durchführung der Maßnahme 6 des Sapard-

Programms, die in dem mit der genannten Entscheidung der
Kommission genehmigten Programm zur Förderung der
Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums
festgelegt ist, und

2. dem Finanzministerium der Republik Estland, Abteilung
Nationaler Fonds, 1, Suur-Ameerika, EE-15006 Tallinn, die
finanziellen Aufgaben, die im Rahmen der Durchführung
der Maßnahme 6 des Sapard-Programms für die Republik
Estland zu erfüllen sind.

Artikel 3

Unbeschadet jeglicher Beschlüsse zur Gewährung von Sapard-
Fördermitteln an einzelne Begünstigte gelten für die Maßnahme
6 die von der Republik Estland in dem der Kommission am 16.
Oktober 2003 übermittelten und bei der Kommission unter
dem Aktenzeichen AGR A/34972 registrierten Durchführungs-
handbuch dargelegten Bestimmungen über die Förderfähigkeit
von Ausgaben.

Brüssel, den 13. Februar 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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